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1. Die Zuführung beginnt mit  dem Ansprechen des Zuzu

führenden und der Aufforderung, zur Dienststel le bzw. 

zu einem anderen für die Sachverhaltsklärung best imm

ten Ort mitzukommen. Sie ist  mit  Erreichen des Ortes,

a n  w e l c h e m  d i e  S a c h v e r h a l t s k l ä r u n g  s t a t t f i n d e t ,  b e e n d e t .

Das Aufsuchen einer Person durch Mitarbeiter des MfS und die 

dabei ausgesprochene autor i tat ive Aufforderung, sofort  mit  

zur Dienststel le zu kommen, ist  eine Zuführung. Eine Zu

führung ist  somit nicht erst dann gegeben, wenn der Zuzu

führende dieser Aufforderung nicht nachkommt oder anderwei

t ig dieser Aufforderung Widerstand entgegensetzt,  der mit  

den Mit teln des § 16 gebrochen werden müßte.

Von der Zuführung werden al le Maßnahmen erfaßt,  die ört

l ich und zeit l ich zwischen dem Ansprechen und dem Erreichen 

des Ortes, an dem die Sachverhaltsklärung erfolgt,  l iegen. 

Hierzu gehören auch Zwischenaufenthalte in Dienststel len, 

in Zuführungs- und Fi l t r ierungspunkten oder auch längerzeit ige 

Aufenthalte in Kraft fahrzeugen (z. B0  wenn bei Massenzufüh

rungen kein sofort iges Betreten der Dienststel le mögl ich ist) .
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2. Der Zuführung schl ießt sich der für die Sachverhalts-

klärung erforderl iche Aufenthalt  in der Dienststel le 

oder an einem anderen Ort an.

Die unter der Zi f fer 3.5.1.1. dargestel l te Auskunftspf l ieht 

begründet gleichzeit ig die Pf l icht des Zugeführten (oder des 

auf Ladung Erschienenen), s ich für die zur Sachverhaltsklä

rung notwendige Zeit  dem Untersuchungsorgan des MfS auf der 

Dienststel le zur Verfügung zu halten. Das beinhaltet auch 

die Pf l icht,  zu einem anderen Ort mitzukommen, wenn das im 

Verlaufe der Sachverhaltsklärung zur Abwehr der Gefahr er

forderl ich ist .  Die Dauer dieses Aufenthaltes in der Dienst

stel le wird maßgebl ich von den Erfordernissen zur Gefahren-


